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aber spätestens bis die Tiere den Geburtsbetrieb ve rlassen -
mit einer gelben Ohrmarke und einem elektronischen 

Grundsätzlich gilt :

Ab dem 31. Dezember 2009 geborene Tiere   sind -

bis max. 9 Monate nach der Geburt,

mit einer gelben Ohrmarke und einem elektronischen 
Medium zu kennzeichnen ( Set )

DE = Deutschland
01  = Tierart
06  = Bundesland Hessen 
und eine individuelle  achtstellige
Nummer sowie das Logo der 
zuständigen  Stelle
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Ausnahme

• Tiere, die zur Schlachtung innerhalb Deutschlands 
bestimmt sind...

• weniger als 12 Monate alt sind…

• nicht zur Ausfuhr bestimmt sind...

• weniger als 12 Monate alt sind…

werden mit einer weißenweißen Ohrmarke gekennzeichnet.
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Verlust von Ohrmarken

Nachkennzeichnung erforderlich !!!

Gelbe Ohrmarke – wird durch gelbe Ohrmarke ersetzt:

Entweder Ersatzohrmarke oder neues Ohrmarkenpaar 
aus dem Bestand des Betriebes.

Dies ist im Bestandsregister einzutragen.

Weiße Ohrmarke - weiße Ohrmarke
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Ab dem 01.01.2008

Stichtagsmeldung Schafe und Ziegen
getrennt nach den Altersgruppen:getrennt nach den Altersgruppen:

• bis einschließlich 9 Monate
• 10 bis einschließlich 18 Monate
• ab 19 Monate
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Oder  „ FORMLOS“ per Fax oder Postkarte



HESSISCHER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNGEN IN DER TIERZUCHT E.  V.

Ab dem 01.01.2008

Bewegungsmeldung innerhalb von
7 Tagen nach Übernahme unter Angabe:

1. der Anzahl, der in seinen Bestand verbrachten Tie re
2. der Registriernummer seines Betriebes
3. der Registriernummer des abgebenden Betriebes
4. des Datum des Verbringens

5. des Datums des Zugangs, soweit es vom Datum
des Verbringens abweicht
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit


